
Fachbereich 30.1      Synopse 
 
Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
aus der 
Neufassung) 

Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

1 Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen  
1/1 Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle 

dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen 
(Verkehrsflächen). Hierzu gehören insbesondere 
Fahrbahnen, Wege, Plätze, Bürgersteige, Geh- 
und Radwege, Seiten-, Rand- und Sicherheits-
streifen, öffentliche Parkeinrichtungen, Böschun-
gen, Dämme, Rinnen, Gräben, Brücken, Unter-
führungen, Durchlässe, Treppen und Rampen 
vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht 
eingefriedet sind. 

Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung 
sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsver-
hältnisse oder eine öffentlich-rechtliche Wid-
mung alle dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Flächen. 
 
Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere 
Straßen, Fahrbahnen, Bürgersteige, Plätze, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschun-
gen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführun-
gen, Geh- und Radwege, Flächen sonstiger 
Zweckbestimmung, die mit der Benutzung der 
Straßen im Zusammenhang stehen  
(z. B. verkehrsberuhigte Bereiche, Fußgängerzo-
nen, Parkplätze), Treppen und Rampen vor der 
Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht einge-
friedet sind. 

Ergänzung 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung 
 
 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfallen:  
Wege, öffentl. Parkeinrichtungen, 
Dämme, Durchlässe. 
 

1/2 Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne 
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse 
 
 
 
 

Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne 
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse insbe-
sondere  
alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfü-
gung stehenden oder bestimmungsgemäß zu-
gänglichen  

 
Ergänzung 
 
Ergänzung 
Text aus § 1 Abs. 2 Nr. 1 +2 vorgezogen. 
 



Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
aus der 
Neufassung) 

Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

 
1. alle der Allgemeinheit bestimmungsgemäß 

zugänglichen  
Grün- , Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, 
Alleen, Waldungen, Gärten, Friedhöfe, Ver-
kehrslehrgärten und ähnliche Einrichtungen 
sowie Gewässer mit ihren Ufern und Bö-
schungen (Grünanlagen); 
 

2. alle der Allgemeinheit zur Verfügung stehen-
den Ruhebänke, Toiletten-,  Kinderspiel-, 
Sport-, Fernsprech-, Wetterschutz- und ähn-
liche Einrichtungen; 
 
 

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz ste-
hende Baulichkeiten, Kunstgegenstände, 
Standbilder, Plastiken, Anschlagsäulen und 
-tafeln, Schaltkästen, Beleuchtungs -, Ver-
sorgungs-, Kanalisations -, Entwässerungs -, 
Katastrophenschutz- und Baustelleneinrich-
tungen sowie Straßen- und Verkehrsschilder, 
Hinweis- und Wanderwegezeichen sowie 
Lichtzeichenanlagen. 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, 

Waldungen, Gärten, Friedhöfe sowie die Ufer 
und Böschungen von Gewässern; 
 
 
 
 
 

2. Ruhebänke, Toiletten, Kinderspiel- und 
Sporteinrichtungen, Schulgrundstücke , so-
weit sie für die Öffentlichkeit freigegeben 
sind, Fernsprecheinrichtungen,  Wetter-
schutz- und ähnliche Einrichtungen; 
 

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz ste-
hende Baulichkeiten, Kunstgegenstände, 
Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln und 
-säulen, Beleuchtungs-, Versorgungs-,  
Abwasser-, Entwässerungs -, Katastrophen-
schutz- und Baustelleneinrichtungen sowie 
Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Licht-
zeichenanlagen. 

 
Entfallen:  Alleen, Verkehrslehrgärten  
                und ähnl. Einrichtungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung: Schulgrundstücke, soweit 
                    sie für die Öffentlichkeit 
                    frei gegeben sind. 
 
 
Entfallen, aber begriffl. erfaßt:  
Schaltkästen, Straßenschilder, Wanderwe-
gezeichen. 
 
Anpassung „Kanalisation“ an die in § 6 
Abs. 1 Nrn. 2 und 3 dieser Verordnung 
genannte neue Begrifflichkeit der „Abwas-
seranlagen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
aus der 
Neufassung) 

Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

2 Allgemeine Verhaltenspflicht Allgemeine Verhaltenspflicht  
 Auf Verkehrsflächen und in Anlagen hat sich 

jeder so zu verhalten, dass andere nicht gefähr-
det, geschädigt oder mehr als nach den Umstän-
den vermeidbar behindert oder belästigt werden. 
Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen 
darf nicht vereitelt oder beschränkt werden, so-
weit durch andere Rechtsvorschriften, insbeson-
dere Vorschriften des Straßen- und Wegerechts, 
nichts anderes bestimmt ist. 

Auf Verkehrsflächen und in Anlagen hat sich 
jeder so zu verhalten, dass andere nicht gefähr-
det, geschädigt oder mehr als nach den Umstän-
den unvermeidbar behindert oder belästigt wer-
den. 
Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen 
darf nicht vereitelt oder beschränkt werden, so-
weit durch andere Rechtsvorschriften, insbeson-
dere Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, 
nichts anderes bestimmt ist. 
 

 
 
 
Umformulierung, Verstärkung. 
 
 
 
 
Austausch der grundsätzlich herangezoge-
nen Rechtsnorm.  

3 Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen  
3/1  Die Anlagen und Verkehrsflächen sind scho-

nend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer 
Zweckbestimmung entsprechend genutzt 
werden. Vorübergehende Nutzungsein-
schränkungen auf Hinweistafeln sind zu be-
achten. 

Neue Einführung,  
entspricht § 8 –Benutzung der Anlagen- 
Absätze 1 u. 2 a. F. 
 
 
 

3/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist untersagt,  
1. in den Grünanlagen und auf Verkehrsflächen 

unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem 
Boden zu entfernen, zu beschädigen oder 
Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, 
umzuknicken oder sonst zu verändern; 
 
 

2. unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, 
Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und 
Hinweisschilder sowie andere Einrichtungen 
zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen, 
zu beschmutzen, zu bemalen, zu bekleben 
oder anders als bestimmungsgemäß zu nut-

Es ist untersagt, 
1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen 

unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem 
Boden zu entfernen, zu beschädigen oder 
Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, 
umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 
 
 

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen 
unbefugt Bänke, Tische, Einfriedigungen, 
Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und 
Hinweisschilder und andere Einrichtungen 
zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen 
oder anders als bestimmungsgemäß zu nut-

Entspricht § 3 Nr. 1 a.F. 
Begriffliche Änderung 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung, dient der Klarstellung. 
 
 
 
 
 



Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
aus der 
Neufassung) 

Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zen; 
 
 
 
 

3. in den Anlagen zu übernachten; 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. die Wege in den Anlagen, ausgenommen 
    Wege, die durch Hinweisschilder  
    entsprechend gekennzeichnet sind, mit  
    den von den Vorschriften der StVO  
    erfaßten Fahrzeugen zu befahren; 
 
4. Sperrvorrichtungen oder Beleuchtungen 
    zur Sicherung von Verkehrsflächen oder  
    Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu  
    beschädigen oder zu verändern sowie  
    Sperrvorrichtungen zu überwinden; 
 
 
 
 
 
 
 
 

zen; 
 
 
 
 
3. in den Anlagen zu übernachten oder zu 

campieren; 
 

4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, 
insbesondere auf Grünflächen, Gegen-
stände abzustellen oder Materialien zu la-
gern; 
 
 

5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für 
Unterhaltungs- und Notstandsarbeiten 
sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeu-
gen und Fortbewegungsmitteln wie Kran-
kenfahrstühlen; 
 

6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur 
Sicherung von Verkehrsflächen und Anla-
gen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen 
oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen 
zu überwinden; 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hier entfallen: beschmutzen, bemalen,  
bekleben. Inhaltlich erfasst. bei „Werbung, 
Wildes Plakatieren“ , § 4 Abs. 2 n. F. 
 
 
Ergänzung 
 
 
Hier neu, entspricht § 8 –Benutzung der  
Anlagen- Abs. 3 a. F. 
 
 
 
 
Ergänzung, ansonsten 
Umformulierung. 
 
 
 
 
Keine erheblichen Änderungen, Formulie-
rung aus Muster- u. Rahmenverordnung 
übernommen, bei Aufzählungen durchge-
hend auch an anderer Stelle. 
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3 Nr. 6 a.F. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. gewerbliche Betätigungen, die erlaubnis- 
    pflichtig nach § 55/2 GewO sind, vor  
    öffentlichen Gebäuden, insbesondere vor  
    Kirchen, vor Schulen und Friedhöfen, im  
    Bereich von Ein- und Ausgängen auszu- 
    üben. Die Vorschriften des Straßen- und  
    Wegegesetzes des Landes NW bleiben  
    unberührt.  

7. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen 
durch unmittelbares Einwirken auf Per-
sonen, insbesondere unter Mitführung 
von Hunden, durch In-den-Weg-Stellen 
oder Anfassen zu betteln (aggressives 
Betteln); 

 
8. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen 

an ortsfesten Ansammlungen von Perso-
nen teilzunehmen, sofern von diesen Stö-
rungen ausgehen, wie z. B. Verunreini-
gungen, Belästigungen von Passanten, 
aggressives Betteln; 
 

9. Hydranten, Straßenrinnen, Einflussöff-
nungen Kanalschächte, Einstiege und 
Abdeckungen von Ver- und Entsor-
gungsleitungen und ähnlichen Einrich-
tungen zu verdecken, zu verstopfen oder 
ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu be-
einträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: siehe Ord.beh. VO der Stadt  
        Kamen vom 14.06.1999. 
 
 
 
 
 
Neu: siehe Ord.beh. VO der Stadt  
        Kamen vom 14.06.1999. 
 
 
 
 
 
Entspricht bis auf Schieberklappen, Kap-
pen für Riechrohre in Gasleitungen, Ka-
belmerksteinen und geodätischen Höhe-
punkten oder dazugehörigen Hinweisschil-
dern inhaltlich dem § 11 a.F.. 
 
 
 
 
Siehe § 12 der neuen Verordnung. 
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anders 
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vom  

Änderungen 

4  Werbung, Wildes Plakatieren Neu 
4/1     Unzulässig ist insbesondere, 

 
5. die Verunreinigung oder Beschädigung  
    von Denkmälern, Gebäuden, Wetter- 
    schutzeinrichtungen, Einfriedungen,  
    Schutzgittern, Straßen- und Hinweis- 
    schildern, Schaltkästen, Laternen- und  
    Leitungsmasten, Signaleinrichtugen,  
    Bäumen und ähnlichen Sachen durch  
    unbefugtes Bekleben, Beschreiben,  
    Bemalen, Bespritzen mit Farben oder  
    ätzenden Flüssigkeiten oder Anbringen  
    von Schildern oder Plakaten. 

Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anla-
gen - insbesondere an Bäumen, Haltestellen und 
Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, 
Lichtmasten, Signalanlagen, Verkehrszeichen 
und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Abfall-
behältern und an sonstigen für diese Zwecke 
nicht bestimmten Gegenständen, sowie an den 
im Abgrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen 
und Anlagen gelegenen Einfriedigungen, Haus-
wänden uns sonstigen Einrichtungen- Flugblätter, 
Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfeh-
lungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges 
Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder 
zugelassene Werbeflächen zu überkleben oder 
zu übermalen.  
 

Entspricht mit Klarstellungen dem § 4 Abs. 
1 Nr. 5 a.F. 

4/2 Text s. oben Ebenso ist es verboten, die in Abs. 1 genannten 
Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu bemalen, 
zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen 
oder in sonstiger Weise zu verunstalten. 
 

Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 5 a. F. 

4/3  
 
 
 
 
 
Im Einzelfall genehmigte Plakate oder Plakatträ-
ger sind unverzüglich nach Wegfall des Anlasses 
zu beseitigen. 

Ausgenommen von dem Verbot sind die von 
der Stadt genehmigten Nutzungen und bau-
rechtlich genehmigten Werbeanlagen. Solche 
Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren 
Gestaltung nicht derart vernachlässigt wer-
den, dass sie verunstaltet wirken. 
Die für spezielle Veranstaltungen oder Ereignisse 
im Einzelfall genehmigten Plakate oder Plakat-
träger sind unverzüglich nach Wegfall des Anlas-
ses zu beseitigen.  
 

Neu 
 
 
 
 
 
Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 5 letzter Satz a.F. 
 
 
 



Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
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Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

5  Tierhaltung/Hunde Neu, tlw. in § 10 a.F. 
5/1  Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, 

insbesondere Pferde  und Hunde, mit sich führt, 
hat die durch die Tiere verursachten Verunreini-
gungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. 

Ergänzung, 
Inhalt entspricht ansonsten § 10 Abs. 2 a.F. 
 
 

5/2  Wildtauben und verwilderte Haustauben dür-
fen nicht gefüttert werden. 

Neu 

5/3  Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
sind Hunde an der Leine zu führen. Sie dürfen 
nur von solchen Personen geführt werden, die 
von ihrer Konstitution her das Tier sicher an der 
Leine halten können. 
 
Auf Verkehrsflächen und in Anlagen außer-
halb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile hat der Hundehalter sicherzustellen, 
dass der Hund in seinem Einwirkungsbereich 
bleibt und Dritte nicht durch Anspringen, 
Nachlaufen, Beschnuppern o.ä. belästigt wer-
den. 

Neu  
 
Satz 2 entspricht inhaltlich in etwa § 10 
Abs. 1 a.F. 
Alte Regelung für bissige oder bösartige 
Hund ist hier entfallen. 
 
Neu 
 
 
 
 
 

5/4  Die Vorschriften der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung über das Halten, die Zucht, die 
Ausbildung und das Abrichten bestimmter 
Hunde (Landeshundeverordnung –LHV-) blei-
ben unberührt. Hierauf wird insbesondere 
hinsichtlich besonderer Anforderungen für 
gefährliche Hunde im Sinne der LHV wie 
Maulkorbpflicht und weitergehende Anleinge-
bote verwiesen. 
 
 

Neu 
 
 
 
 
 
Entsprechende Regelung in § 10/1/2 a.F. 
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6  Verunreinigungsverbot Entspricht § 4 a.F. 
6/1 Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und 

Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist insbesonde-
re 
 
1.  das Wegwerfen oder Zurücklassen von Un-

rat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Kon-
servendosen oder sonst. Verpackungs- 

       materialien sowie von scharfkantigen,  
       spitzen, gleitfähigen oder anderweitig  
       gefährlichen Gegenständen; 
 
       § 6 a. F.: Fahrzeuge dürfen auf den Ver- 
       kehrsflächen und in den Anlagen nicht ge- 
       reinigt, instandgesetzt oder gewartet werden. 
 
 
 
2. das Ablassen oder die Einleitung von Säure, 

Öl, Benzin oder sonst. wassergefährdenden 
flüssigen oder schlammigen Stoffen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und 
Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist 
insbesondere 

 
1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Un-

rat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Kon-
servendosen oder sonst. Verpackungsmate-
rialien sowie von scharfkantigen, spitzen, 
gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen 
Gegenständen;  
 

2. das Reinigen und Instandsetzen von Fahr-
zeugen sowie Wartungsarbeiten, bei denen 
Öl, Altöl, Benzin o. Ä. Stoffe in die Abwas-
seranlagen oder in das Grundwasser ge-
langen können; 
 

3. das Ablassen und die Einleitung von Öl, 
Altöl, Benzin oder sonst. flüssigen, schlam-
migen und/oder feuergefährlichen Stoffen 
auf die Straße  oder in die Abwasseranla-
gen. Gleiches gilt für das Ablassen und Ein-
leiten von Säuren, säurehaltigen oder giftigen 
Flüssigkeiten. 
Falls derartige Stoffe unbeabsichtigt, z.B. 
durch Unfall auslaufen, hat der Verursa-
cher alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe 
in das Grundwasser oder in die Abwas-
seranlagen zu verhindern; 
 
 

Siehe § 4 Abs. 1 a.F. 
 
 
 
Änderung 
 
 
 
 
 
 
Siehe § 6 a.F.. 
Neu 
Oberbegriff „Abwasseranlagen“ ersetzt die 
frühere Begrifflichkeit des „öffentlichen 
Kanalnetzes“. 
 
Änderung 
Ergänzung 
 
S. o. 
 
 
 
Neu 
 
 
 
S.o. 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
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3. der Transport von Asche, Sand oder ähnl. 
Materialien, die verwehen können, auf offe-
nen LKW, sofern diese Stoffe nicht abge-
deckt oder in geschlossenen Behältnissen 
verfüllt worden sind. 

4. der Transport von Flugasche, Flugsand oder 
ähnl. Materialien auf offenen LKW, sofern 
diese Stoffe nicht abgedeckt oder in gechlos-
senen Behältnissen verfüllt worden sind. 

Redaktionelle Änderung 
 
 
 
 

6/2 Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder 
Anlagen - auch in Ausübung eines Rechts oder 
einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen 
lassen, hat er unverzüglich für die Beseitigung 
dieses Zustandes zu sorgen. 

Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder 
öffentliche Anlagen- auch in Ausübung eines 
Rechts oder einer Befugnis- verunreinigt oder 
verunreinigen lassen, so hat er unverzüglich für 
die Beseitigung dieses Zustandes zu sorgen. 

Entspricht § 4 Abs. 2 a.F. 
 
 
 
 

6/3 Diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr 
anbieten, haben Abfallbehälter aufzustellen und 
die aus dem Betrieb erkennbar entstandenen 
Rückstände in unmittelbarer Umgebung einzu-
sammeln. 

Personen, die Waren zum sofortigen Verzehr 
anbieten, haben Abfallbehälter aufzustellen und 
die aus dem Betrieb erkennbar entstandenen 
Rückstände in unmittelbarer Umgebung einzu-
sammeln. 

Entspricht § 4 Abs. 3 a.F. 
 
 
 
 

6/4 Die Absätze 1 und 2 finden nur insoweit Anwen-
dung, als die Verunreinigungen nicht zu Ver-
kehrsbeeinträchtigungen oder –gefährdungen 
führen und damit in den Anwendungsbereich des 
§ 32 der StVO fallen.  

Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, so-
weit durch die Verunreinigungen nicht der öffentl-
iche Verkehr gefährdet oder erschwert wird und 
damit der § 32 StVO anwendbar ist. 

Entspricht § 4 Abs. 4 a.F. 
 
 
 
 

4/1/4 a.F.  Unzulässig ist insbesondere 
 
4. das Wenden mit Ackergeräten sowie mit  
    Zugtieren oder Zugmaschinen auf  
    Verkehrsflächen bei Bestellung anliegender 
    Ackergrundstücke. 

 Entfallen, Regelung durch StVO. 

7  Abfallbehälter Siehe § 5 a.F. 
 (1) Papierkörbe auf Straßenflächen und in  

Anlagen dienen ausschließlich dem Sam-
meln von Kleinabfällen, die im Rahmen der 
üblichen Nutzung der Straße oder Anlage  
anfallen. 
 

Abfallbehälter auf Verkehrsflächen und in den 
Anlagen dienen nur zur Aufnahme von Abfällen 
in geringen Mengen, die im Rahmen der üblichen 
Nutzung der Verkehrsflächen und Anlagen an-
fallen. 
 

Begriffl. Änderung. 
Entspricht § 5 Abs. 1 a. F. 
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(2) Sammelbehälter für Altglas, Altpapier, Alt-
metall etc. dürfen nur mit den dem Sammel-
zweck entsprechenden Materialien gefüllt 
werden. 

Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefall-
ener Abfall darf nicht in Abfallbehälter gefüllt 
werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen 
aufgestellt sind.  

Regelung hier für Container entfallen, s. 
Abfallsatzung. 
Regelung parallel zur Abfallsatzung 
 
 
 

8  Wohnwagen, Zelte und ähnliche Einrichtungen S. § 7 a.F.  
 (1) Das Ab- oder Aufstellen von Verkaufswagen,  

Fahrgeschäften, Zelten, Ständen und ähnli-
chen Einrichtungen auf den Verkehrsflächen 
und in den Grünanlagen ist verboten. 
 

(2) Das Ab- oder Aufstellen von Wohnwagen in 
den Grünanlagen ist verboten. 

Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten, 
Verkaufswagen, Fahrgeschäften, Ständen und 
ähnlichen Einrichtungen in den Anlagen ist ver-
boten. 

Entspricht § 7 a.F.  
 
 
 
 
 
 
 

9 Kinderspielplätze Kinderspiel- und Bolzplätze S. § 9 a.F., Erweiterung um Bolzplätze 
9/1 Das Spielen auf Kinderspielplätzen ist nur bis 

zum Alter von 14 Jahren gestattet, soweit nicht 
durch besondere Hinweisschilder eine andere 
Altersgrenze festgelegt ist.  
 
Die Benutzung der Plätze geschieht auf eigene 
Gefahr, soweit der Eigentümer seinen Verkehrs-
sicherungspflichten nachgekommen ist.  

Kinderspielplätze dienen nur der Benutzung 
durch Kinder bis 14 Jahre, soweit nicht durch 
Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist, 
und dem Aufenthalt von Begleit- und Auf-
sichtspersonen. 
 
 

Neue Begrifflichkeit 
Entspricht § 9 Abs. 1 Satz 1 a. F. 
 
Neu, Vorschlag Stadt Kamen 
 
Entfällt, da Haftungsausschluss nicht 
rechtmäßig. 
 

9/2 Das Fußballspielen auf den Kinderspielplätzen ist 
verboten, es sei denn, hierfür sind besondere 
Flächen ausgewiesen. 

Sonstige Aktivitäten, durch die andere ge-
fährdet werden könnten, sowie das Fußball-
spielen ist auf den Kinderspielplätzen verboten, 
es sei denn, dass hierfür besondere Flächen 
ausgewiesen sind. 

Erweiterung aufgrund von Trendsportarten 

9/3 Der Aufenthalt auf den Kinderspielplätzen ist nur 
tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit er-
laubt, soweit nicht durch besondere Hinweis-
schilder eine bestimmte Zeit festgelegt ist.  

Der Aufenthalt auf Kinderspiel- und Bolzplätzen 
ist nur tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 22.00 Uhr, erlaubt. 

Ergänzung um Bolzplätze. 
Konkretisierung, Anlehnung an das Lan-
desimmissionsschutzgesetz.  
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Änderungen 

9/4 Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere grundsätzlich 
nicht mitgeführt werden. Hiervon nicht erfasst 
sind  Blindenführhunde. 

Auf Kinderspiel- und Bolzplätzen dürfen Tiere 
grundsätzlich nicht mitgeführt werden, ausge-
nommen hiervon sind Blindenführhunde. 

Ergänzung um Bolzplätze, ansonsten 
redaktionelle Änderung. 

10  Hausnummern Siehe § 13 a. F. 
10/1 Die nach § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch an jedem 

Haus vom Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten anzubringende, dem Grundstück 
zugeteilte Hausnummer muss von der Straße 
erkennbar sein und lesbar erhalten werden.  

Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten auf eigene Kosten mit der dem 
Grundstück zugeteilten Hausnummer zu verse-
hen; die Hausnummer muß von der Straße er-
kennbar sein und lesbar erhalten werden. 

Keine besondere Nennung der Rechtsnorm. 
Ergänzung, Klarstellung 
 
 
 
 

10/2 Die Hausnummer ist neben dem Haupteingang 
deutlich sichtbar, genügend groß so anzu- 
bringen, dass sie sich vom Hintergrund abhebt 
und auch in größerer Entfernung noch lesbar ist.  
 
Liegt der Haupteingang nicht an der Straßensei-
te, ist sie an der zur Straße, dem Haupteingang 
zunächst liegenden Hauswand oder an der Ein-
friedung des Grundstücks anzubringen.  
 
 
Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohnge-
bäude zu Straße hin verdeckt oder die Haus-
nummer nicht erkennen lässt, ist sie an der Ein-
friedung neben dem Eingangstor bzw. der Ein-
gangstür zu befestigen, ggf. separat anzubrin-
gen. 

Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem 
Haupteingang deutlich sichtbar anzubringen.  
 
 
 
Liegt der Haupteingang nicht an der Straßensei-
te, so ist sie an der zur Straße gelegenen Haus-
wand oder Einfriedigung des Grundstücks, und 
zwar an der dem Haupteingang zunächst liegen-
den Hauswand, anzubringen.  
 
Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohnge-
bäude zur Straße hin verdeckt oder die Haus-
nummer nicht erkennen läßt, so ist sie an der 
Einfriedigung neben dem Eingangstor bzw. der 
Eingangstür zu befestigen, ggf. separat anzu-
bringen. 

Entspricht inhaltlich der alten Regelung. 
 
 
 
 
Entspricht inhaltlich der alten Regelung. 
 
 
 
 
 
Entspricht der alten Regelung. 
 
 
 
 
 

10/3 Bei Umnummerierung darf das bisherige Haus-
nummernschild während einer Übergangszeit 
von einem ½ Jahr nicht entfernt werden. Es ist so 
durchzustreichen, dass die alte Nummer erkenn-
bar bleibt. 

Bei Umnummerierungen darf das bisherige 
Hausnummernschild während einer Übergangs-
zeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist 
so durchzustreichen, dass die alte Nummer er-
kennbar bleibt. 
 

 
 
Änderung der Frist 
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11  Einrichtungen für öffentliche Zwecke Neu, s. § 11 der MusterVO des StGBs NW 
11/1  Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, 

sonstige dinglich Berechtigte, Nießbraucher 
und Besitzer haben das Anbringen, Entfer-
nen, Verändern und Ausbessern von Zeichen, 
Aufschriften und Einrichtungen auf den 
Grundstücken zu dulden, wenn dies zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
erforderlich ist. 
 
Hierunter fallen insbesondere Straßenschil-
der, Hinweisschilder für Gas-, Elektrizitäts-, 
Wasserleitungen und andere öffentliche Ein-
richtungen, Vermessungszeichen, Feuermel-
der sowie deren Zuleitungen. Der Betroffene 
ist vorher zu benachrichtigen. 

 

11/2  Es ist untersagt, die in Absatz 1 genannten 
Zeichen, Aufschriften und sonstigen Einrich-
tungen zu beseitigen, zu verändern oder zu 
verdecken.  

 

12  Schutzbedürftige Einrichtungen Neu 
 Es ist untersagt, 

6. gewerbliche Betätigungen, die erlaubnis- 
    pflichtig nach § 55/2 GewO sind, vor  
    öffentlichen Gebäuden, insbesondere vor  
    Kirchen, vor Schulen und Friedhöfen, im  
    Bereich von Ein- und Ausgängen auszu- 
    üben. Die Vorschriften des Straßen- und  
    Wegegesetzes des Landes NW bleiben  
    unberührt. 
 
 
 

Die Ausübung des Reisegewerbes ist vor öffentl-
ichen Gebäuden, insbesondere vor Kirchen, 
Schulen und Friedhöfen, im Einzugsbereich vor 
Ein- und Ausgängen, untersagt. Die Vorschriften 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. 

Entspricht § 3 Nr. 6 a. F. 
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13  Schutzvorkehrungen  
13/1 Grundstückseinfriedungen müssen so hergestellt 

und unterhalten werden, dass angrenzende Ver-
kehrsflächen oder Anlagen ohne eine Gefahr für 
Personen oder Sachen benutzt werden können. 

Grundstückseinfriedigungen müssen so herge-
stellt und unterhalten werden, dass angrenzende 
Verkehrsflächen oder Anlagen ohne eine Gefahr 
für Personen oder Sachen benutzt werden kön-
nen. 

Identisch mit § 12 Abs. 1 a. F. 
 
 
 
 

13/2 Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, 
insbesondere an Dachrinnen, sind von den Ge-
bäudeeigentümern oder den Inhabern der tat-
sächlichen Gewalt oder Sachherrschaft zu ent-
fernen, wenn Personen oder Sachen dadurch 
gefährdet werden können. 

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, 
insbesondere an Dachrinnen, sind von den Ge-
bäudeeigentümern oder den Inhabern der tat-
sächlichen Gewalt oder Sachherrschaft zu ent-
fernen, wenn Personen oder Sachen dadurch 
gefährdet werden können. 

Identisch mit § 12 Abs. 2 a. F. 

13/3 Blumentöpfe und –kästen sind gegen Herabstür-
zen zu sichern. 

Blumentöpfe und –kästen sind gegen Herabstür-
zen zu sichern. 

Identisch mit § 12 Abs. 3 a. F. 

13/4 a. F. Frisch gestrichene, öffentlich zugängliche Ge-
genstände und Flächen sind durch einen auffal-
lenden Hinweis kenntlich zu machen. 

 Entfallen 

13/5 a. F. Brennende Fackeln, insbesondere Pechfackeln, 
und andere Beleuchtungskörper mit offener 
Flamme dürfen in Anlagen und auf den Ver-
kehrsflächen nicht mitgeführt werden. Hiervon 
ausgenommen sind Fackeln auf Martinszügen 
oder ähnlichen Veranstaltungen.  

 Entfallen 

14 Ausnahmen Ausnahmen  
 Die örtlichen Ordnungsbehörden können auf 

Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen die-
ser Verordnung zulassen. 
 
 
 
Die Ausnahmen können unter Bedingungen er-
teilt und mit Auflagen verbunden werden. 

Der/die Bürgermeister/in kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Bestimmungen dieser Verord-
nung zulassen, wenn im Einzelfall die Intere s-
sen des Antragstellers die durch die Verord-
nung geschützten Interessen nicht nur ge-
ringfügig überwiegen.  
Die Ausnahmen können unter Bedingungen er-
teilt und mit Auflagen verbunden werden.  

Geänderte Zuständigkeitsregelung 
 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
 



Paragraph/ 
Absatz 
(Wenn nicht 
anders 
angegeben, 
aus der 
Neufassung) 

Ordnungsbehördliche VO des Kreises Unna  
vom 23.01.1990 

Ordnungsbehördliche VO der Stadt Kamen 
vom  

Änderungen 

15 Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten  
15/1 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
 
 
1. die allg. Verhaltenspflicht gem. § 2, 
2. die Schutzpflichten gem. § 3, 

 
3. das Verunreinigungsverbot gem. § 4, 
4. das Verbot zweckfremder Nutzung der Pa-

pierkörbe gem. § 5, 
5. das Verbot der Reinigung, Instandsetzung 

und Wartung von Fahrzeugen gem. § 6, 
6. das Ab- und Aufstellverbot gem. § 7, 
7. die Bestimmungen hinsichtlich der Benut-

zung der Anlagen gem. § 8, 
8. die Verbote hinsichtlich der Benutzung der 

Kinderspielplätze gem. § 9, 
9. die Verpflichtung, Hunde auf besondere Wei-

se zu halten oder das Verunreinigungsver-
bot gem. § 10, 

10.  das Verbot hinsichtlich der öffentlichen Ein-
richtungen gem. § 11, 

11.  die Schutzvorkehrungspflichten gem. § 12, 
12.  die Hausnummerierungspflichten gem. § 13 
 
der Verordnung verletzt. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen 
 

 
1. die allg. Verhaltenspflicht gem. § 2, 
2. die Schutzpflichten bezügl. der  

Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3, 
3. das Verbot des unbefugten Werbens und 

Plakatierens gem. § 4, 
4. die Bestimmung zur Haltung und Fütterung 

von Tieren gem. § 5, 
5. das Verunreinigungsverbot gem. § 6, 
6. die Bestimmungen zur Nutzung der Abfallbe-

hälter gem. § 7, 
7. das Ab- und Aufstellungsverbot gem. § 8, 
8. die Verbote und Nutzungsbeschränkungen 

für Kinderspiel- und Bolzplätze gem. § 9, 
9. die Hausnummerierungspflicht gem. § 10, 
10.  die Duldungspflichten gem. § 11, 
11.  das Verbot gem. § 12, 
12.  die Schutzvorkehrungspflichten gem. § 13 
 
 
 
 
der Verordnung verstößt. 

Identisch 
 
 
 
Nr. 1 a. F. 
Nr. 2 a. F., 
Nr. 7 und 10 a. F. 
Nr. 3 a. F. 
 
Nr. 9 a. F. 
 
Nr. 3 und 5 a. F. 
Nr. 4 a. F. 
 
Nr. 6 a. F. 
Nr. 8 a. F., Bolzplätze neu 
 
Nr. 12 a. F. 
Neu 
Nr. 2 a. F. 
Nr. 11 a. F. 
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15/2 Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verord-
nung können mit einer Geldbuße nach den Be-
stimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Neufassung vom 19.02.1987 (BGBl. 
I S. 602) geahndet werden, soweit sie nicht nach 
Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder 
Geldbußen bedroht sind. 

Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verord-
nung können mit einer Geldbuße nach den Be-
stimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der 
jeweils gültigen Fassung geahndet werden, so-
weit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit 
Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

Aktualisierte Rechtsgrundlage 
 

15/3 a. F. Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung ist 
die örtliche Ordnungsbehörde. 

 Entfallen: Alte Fassung diente der Klar-
stellung; ergibt sich aber aus den Ge-
setzen. 
 

16 Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften Inkrafttreten  
 (1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem  

Tag ihrer Verkündung in Kraft. 
 

 
(2) Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche 

Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den 
Straßen und in den Anlagen im Kreise Unna, 
ausgenommen die Städte Lünen und Werne, 
vom 16.06.1976 außer Kraft. 

 

Diese Verordnung tritt am 01.10.2002 in Kraft. 
 

Vereinbarung des Termins durch Bür-
germeisterkonferenz 
 
 
Hier kein Regelungsbedarf zur Aufhebung, 
da bisherige KreisVO durch Kreistagsbe-
schluss aufzuheben ist. 

 


